
13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)  

 

13.2. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  sowie von Gewässern  

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.1. 
 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.1.1.  Baum der Wuchsklasse II, öffentlich 
 
13.2.1.2.  Baum der Wuchsklasse II, privat 

 
 
13.2.2. Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.2.1.  Gehölzbestand zu erhalten 
 
 

15. SONSTIGE PLANZEICHEN 
 

15.3. Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 
 
15.3.1.  Garagen, Zufahrt in Pfeilrichtung 
 
 
15.3.2.  Garagenzufahrt  
 
 
15.3.3.  Carports  
  (Lichtraumprofil zur Straße 0,75 m) 
 
15.3.4.  Stellplätze privat  
 
15.3.5.  Müll  
 
15.3.6.  Tiefgarage  
 
15.3.7.  Spielplatz 
 
 
15.13.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

und Grünordnungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB ) 

 
15.14.  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 
  Hier: Abgrenzung Nutzungsart WA - MI 

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) 
 
15.15.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

und Grünordnungsplandeckblatts Nr. 2 
(§ 9 Abs. 7 BauGB ) 

 

16. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND 
GRENZEN 

 

16.1.  Flurstücksnummer 
 

16.2.  Grenzstein 
 

16.3.  Flurstücksgrenze 
 

 
 
16.4.  Gebäude, Nebengebäude Bestand 

 
 
 

 
17. VERSCHIEDENES 
 

17.1.  Grundstücksnummerierung 
 

17.2.  Teilung der Grundstücke im Rahmen einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung  
 

17.3.  Höhenschichtlinien (0,5 m Abstand) 
 
 

17.4.  Hauptfirstrichtung, vorgeschlagen 
 
 

17.5.  Ausgleichsfläche extern 
 
 

17.6.  Sichtwinkel Ausfahrten 
 
 
 

17.7.  Errechnete HQ100-Linie  
integrales Hochwasserschutzkonzept 
(nachrichtliche Übernahme) 
 

17.8.  Mittelspannungs-Erdkabel der Bayernwerk AG 
(nachrichtliche Übernahme) 

 

Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1990. 
 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1 bis 11 der BauNVO) 
 

1.1. Wohnbauflächen 
 

1.1.3.  Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
  Alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 

BauNVO werden ausgeschlossen.  
  (Festsetzung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
  Im allgemeinen Wohngebiet können Nutzungen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sowie Gebäude und Räume für freie 
Berufe gemäß § 13 BauNVO ausnahmsweise zugelassen 
werden. (Festsetzung gem. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

 

1.2. Gemischte Bauflächen 
 

1.2.3.  Mischgebiete nach § 6 BauNVO 
 
   
 
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 

2.7. Zahl der Vollgeschosse 
 

2.7.1.  Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdge-
schoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dachgeschoß 
(E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I, Dachge-
schoß kein Vollgeschoß 

  GRZ = 0,35  GFZ = 0,5 
 

2.7.2.  Als Höchstgrenze drei Vollgeschosse in der Form Erdge-
schoß, Obergeschoß und als Vollgeschoß ausgebautes 
Dachgeschoß oder Erdgeschoß und zwei Obergeschosse 
(Dachgeschoß kein Vollgeschoß)  

  GRZ = 0,4  GFZ = 1,0 
 

2.7.3.  Feuerwehr: 
  Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdge-

schoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dachgeschoß 
(E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I) 

  GRZ = 0,4  GFZ = 1,0 
 

2.7.4.  Zwingend zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß und 
Obergeschoß (E+I, Dachgeschoß kein Vollgeschoß 

  GRZ = 0,4  GFZ = 0,8 
 
 
 

2.7.5. Überschreitung GRZ bei MFH (Parzellen 1 bis 3) und Feuerwehr 
Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf bei den MFH-Parzellen (Parzellen 1 bis 3) sowie der 
Feuerwehr die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO be-
zeichneten Anlagen bis zu 75 vom Hundert überschritten werden. (Festsetzung gemäß § 19 Abs. 4 
Satz 3 BauNVO) 

 

2.8.  max. Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude 
  (z.B. 6 WE) 
 

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 
 

3.1. offene Bauweise 
 

3.1.1.  nur Einzelhäuser zulässig 
 

3.1.2.  nur Doppelhäuser zulässig 
 

3.4.  Baulinie 
 

3.5.1.  Baugrenze 
 

3.5.2.  Baugrenze für Tiefgarage 
 

3.5.3.  Baugrenze für private Stellplätze 
 

3.5.4.  Baugrenze für Garagen, Carports, Nebengebäude 
 
 
4. EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND 

DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR 
DEN GEMEINBEDARF; FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN 

 (§9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB) 
 

4.1.  Flächen für den Gemeinbedarf 
  Hier: Feuerwehr 
 
5. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN 

HAUPTVERKEHRSZÜGE    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

5.1. Straßenverkehr 
 
5.1.2.  Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 
  Hier: Kreisstraße Kr DGF 9 
 
6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

6.1.  Straßenverkehrsfläche öffentlich  
 
 

6.2.  Straßenbegrenzungslinie  
 

6.3. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 

6.3.1.  Fußweg, öffentlich, straßenbegleitend 
 
6.3.2.  Fuß- und Radweg, öffentlich 
 
6.3.3.  Wirtschaftsweg, Fuß- und Radweg, öffentlich  
 
6.3.4.  Bushaltestelle 
 
6.3.5.  Parkplätze öffentlich 
 
 

9. GRÜNFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 
9.1.  Straßenbegleitgrün 
 

0.1. BEBAUUNG 
 

0.1.1. BAUWEISE 
 

0.1.1.1. offen nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
0.1.1.2. Abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO für das Wohngebäude Parzelle 3, hier darf in voller

Länge bis an die Baugrenzen herangebaut werden. 
0.1.1.3. Abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO für die Nebengebäude Parzelle 3, hier darf an die 

Grundstücksgrenzen jeweils in voller Länge bis an die Baugrenzen herangebaut werden. 
 

0.1.2. GESTALTUNG DES GELÄNDES 
 

0.1.2.1. Das Gelände darf insgesamt in seinem natürlichen Verlauf auch durch die Errichtung von Bauwerken
nicht wesentlich verändert oder gestört werden, damit das vorhandene Landschaftsrelief erhalten bleibt.

 Zulässig sind Geländeanschüttungen und -abgrabungen bis zu 50 cm. 
Im Bereich der Parzelle 3 sowie der Feuerwehr sind Aufschüttungen bis 200 cm zulässig.  
Im Bereich der Tiefgarage Parzelle 3 darf bis OK TG angedeckt werden. 
Geländeabstufungen an den Grundstücksgrenzen, beispielsweise durch Stützmauern, sind unzulässig. 

 

0.1.3. EINFRIEDUNGEN 
Örtliche Bauvorschrift gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO 

 

0.1.3.1. Höhe: Straßenseitig höchstens 1,20 m über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante. 
Bei seitlicher und rückwärtiger Begrenzung höchstens 1,60 m über na-
türlicher Geländeoberkante 

0.1.3.2. Art straßenseitig: Laubholzhecke oder Lattung aus Holz oder Metall, lichter Abstand zwi-
schen den Latten mindestens 45 mm 

0.1.3.3. Art seitlich und rückseitig: Zusätzlich zu den vorgenannten auch Maschendraht  
0.1.3.4. Unzulässig sind: Mauern, Gabionen, Nadelgehölzhecken und Sockel  

 

0.1.4. GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE 
 

0.1.4.1. Zulässig sind Satteldächer, Pultdächer oder begrünte Flachdächer. 
0.1.4.2. Wird die max. zulässige Wandhöhe gemäß Art. 6 BayBO aufgrund des natürlichen Geländeverlaufes

überschritten, ist an der Einfahrseite eine Wandhöhe von 2,80 m gemessen von der Straßenoberkante
im Zufahrtsbereich. Talseitig richtet sich die Wandhöhe nach dem natürlichen Geländeverlauf. 

0.1.4.3. Garagenvorplätze und -zufahrten bzw. Stellplätze sind mit Pflaster oder wassergebunden zu gestalten. 
0.1.4.4. Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche muss ein Abstand von mindestens 5,0 m freigehalten

werden.  Einfriedungen im Zufahrtsbereich sind unzulässig. Die Zufahrtsbreite entlang der Straße darf
bei Parzellen mit max. 1 WE nicht mehr als 8,0 m und bei Parzellen mit max. 2 WE nicht mehr als 10,0
m betragen. 

0.1.4.5. Gartenhäuser sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Grundfläche von 15
m² in Holzbauweise zulässig.  

 

0.1.5. GEBÄUDE 
 

0.1.5.1. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.1.  
 Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dach-

geschoß (E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I) 
 Wahlweise Gebäudetyp I bis III entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.5. 
0.1.5.2. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.2.  
 Als Höchstgrenze drei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß, Obergeschoß und als Vollgeschoß aus-

gebautes Dachgeschoß bzw. Erdgeschoß und zwei Obergeschosse. 
 Wahlweise Gebäudetyp IV bis VI entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.5. 
0.1.5.3. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.3., Feuerwehr: 
 Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dach-

geschoß (E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I) 
 Gebäudetyp VII entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.5. 
0.1.5.4. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.4., Als 

Zwingend zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I) 
 Gebäudetyp II entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.5. 

0.1.5.5. Gebäudetypen zu den Festsetzungen 0.1.5.1. bis 0.1.5.4.: 
 

0.1.5.5. Fortsetzung Gebäudetypen zu den Festsetzungen 0.1.5.1. bis 0.1.5.4.: 
 

0.1.5.5. Fortsetzung Gebäudetypen zu den Festsetzungen 0.1.5.1. bis 0.1.5.4.: 
 

0.1.6. STELLPLATZBEDARF 
 

0.1.6.1. Pro Wohneinheit der Parzellen 1, 2 und 4 bis 9 sind mindestens 2,0 Stellplätze auf den jeweiligen Grund-
stücksflächen nachzuweisen. 

0.1.6.2. Pro Wohneinheit der Parzelle 3 sind mindestens 1,5 Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücksflächen
nachzuweisen. 

 
0.1.7. ABSTANDSFLÄCHEN 
 

0.1.7.1. Die Abstandsregelungen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 finden Anwendung mit Ausnahme der Festsetzun-
gen 0.1.7.2. und 0.1.7.3. 

0.1.7.2.  Abweichend von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 ist an der östlichen Grundstücksgrenze der Parzelle 3 eine
abweichende Abstandsfläche von 3,0 m zulässig. 

0.1.7.3.  Abweichend von Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ist bei den Garagen auf der Straßenseite eine maximale
traufseitige Wandhöhe von 2,80 m gemessen von der Straßenoberkante im Zufahrtsbereich Mitte Ga-
rage zulässig. Talseitig richtet sich die Wandhöhe nach dem natürlichen Geländeverlauf. 

 
0.1.8. OK FFB EG - BEZUGSPUNKT WAND- UND FIRSTHÖHEN 
 

0.1.8.1. Die maximale Oberkante Fertigfußboden der Erdgeschosse (OK FFB EG max) wird entsprechend der
folgenden Tabelle festgesetzt: 

 

Parzelle Max. OK FFB EG 
Nr. m. ü. NHN 
1 422,25 
2 421,75 
3 420,50 
4 421,00 
5 421,50 
6 421,50 
7 419,75 
8 420,25 
9 420,75 

FW 419,75 
 

0.1.8.2. Die unter 0.1.5.5. festgesetzten Wandhöhen beziehen sich auf den Höhenunterschied zwischen der
geplanten OK FFB EG und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachdeckung an der Traufseite. 

0.1.8.3. Die unter 0.1.5.5. festgesetzten Firsthöhen beziehen sich auf den Höhenunterschied zwischen der ge-
planten OK FFB EG und dem höchsten Punkt der Dachhaut. Kamine und Antennen bleiben dabei un-
berücksichtigt. 

 

1.  ALLGEMEINES 
Der Stadtrat der Stadt Dingolfing hat in seiner Sitzung am 16.10.2025 beschlossen, den Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan "Am Schlosspark Schermau" durch Deckblatt Nr. 2 zu ändern.  
 

2.  HINWEISE ZUR PLANUNG 
 

2.1. Bestand 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Am Schlosspark Schermau“ erlangte im Jahr 2022 Rechtskraft und
wurde im April 2025 durch Deckblatt 1 geändert. Er beinhaltet die Ausweisung von Misch- und Wohngebiets-
flächen im Osten des Ortsteils Schermau.  
Der Änderungsbereich von Deckblatt 2 umfasst die Flurstücke 71/43, 71/44, 71/45, 71/46 und 59/39 der Ge-
markung Frauenbiburg. Die Fläche des Änderungsbereichs beträgt ca. 2685 m². 
 

2.2. Änderungen 
Die Änderungen beinhalten eine geänderte Grundstücksteilung zwischen den Parzellen 2, 4, 5 und 6. Dabei
wird das Doppelhaus, das im Rahmen von Deckblatt 1 auf den Parzellen 5 und 6 geplant wurde, nun auf den
Parzellen 4 und 5 vorgesehen. Auf Parzelle 6 wird dafür ein Einzelhaus geplant. Das Mehrfamilienhaus auf
Parzelle 2 bleibt hinsichtlich der Gebäudefestsetzungen und dem Maß der Nutzung (Wohneinheiten) gleich,
allerdings muss die Lage des Baufensters etwas angepasst und gedreht werden, da die Grenze zur den Par-
zellen 4, 5 und 6 etwas schräg geführt wird und dadurch die Fläche der Parzelle 2 etwas verkleinert wird. Auch
die Lage der Stellplätze und die Grundstückszufahrt wird entsprechend angepasst. 
Ansonsten werden im Rahmen des Deckblatts 2 keinerlei textliche oder planliche Festsetzungen geändert. 
 

3.  BAULEITPLANVERFAHREN 
Durch die Planänderung wird weder die Erschließung noch die Nutzungsart oder die Bebaubarkeit geändert.
Somit ist festzustellen, dass die Grundzüge der Planung durch die Planänderung nicht berührt werden. 
Die Bebauungsplanänderung wird daher nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach
Landesrecht unterliegen. Es gibt außerdem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr.
7 Buchst. B BauGB genannten Schutzgüter und keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BISchG zu beachten
sind. 
Somit ist kein Umweltbericht nach §2a BauGB zu erstellen.  
Da durch die Planänderung weder die Erschließung noch die überbaubaren Grundstücksflächen oder die Be-
bauungsdichte (GRZ) geändert wird, entsteht kein zusätzlicher Eingriff im Sinne der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung und damit auch keine Ausgleichserfordernis. 

 

Alle nicht angesprochenen textlichen Hinweise des rechtskräftigen Bebauungs- und 
Grünordnungsplans „Am Schlosspark Schermau“ mit den bisher durchgeführten 
Änderung durch Deckblatt 1 behalten ihre Gültigkeit. 
 


